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RS OGH 1988/6/28 15Os78/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1988

Norm

StGB §43

Rechtssatz

§ 43 StGB ist nur anwendbar, wenn die urteilsmäßig verhängte Freiheitsstrafe zwei Jahre nicht übersteigt. Eine

Vorhaftanrechnung nach § 38 StGB ist dabei ohne Belang.

Entscheidungstexte

15 Os 78/88
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